
Gemeindewerke Herscheid             
E/83-702-00 V/Gr        Herscheid, 06.11.2009 
 
 

Einladung 
 

zur Sitzung des Betriebsausschusses 
 
 
Die Mitglieder des Betriebsausschusses der Gemeindewerke Herscheid werden zu einer 
Sitzung eingeladen, die am  
 

Dienstag, dem 24.11. 2009, 17.00 Uhr, 
im Bürgersaal des Rathauses Herscheid,  

 

stattfindet. 
 
       Der Vorsitzende  
       Gez. Kaufmann 
 

Tagesordnung 
 
I. Öffentliche Sitzung 
 

1. Einwohnerfragestunde1 
 
2. Bestellung eines Schriftführers 

 
3. Einführung und Verpflichtung von sachkundigen Bürgern 
 
4. Bericht über die Durchführung der gefassten Beschlüsse 
 
5. Jahresabschluss 2008 der Gemeindewerke Herscheid Betriebszweig 

Abwasserbeseitigung 
a) Feststellung des Lageberichts der Betriebsleitung  
b) Feststellung des Abschlusses mit den Zahlen der Bilanz und der 

Erfolgsrechnung 
  

6. Bericht über die durchgeführten Baumaßnahmen 2009 und die geplanten 
Maßnahmen für 2010 – mündlicher Bericht – 

 
7. Abwasserbeseitigung 

a) Gebührenkalkulationen für die Jahre 2007, 2008, 2009 und 2010  
b) Neufassung der Satzung über die Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen, 

Abwassergebühren und Kostenersatz für Grundstücksanschlüsse 
c) Änderung der Satzung über die Entwässerung der Grundstücke und den 

Anschluss an die öffentliche Abwasseranlage der Gemeinde Herscheid – 
Entwässerungssatzung – 2 

 
8. Kalkulation der Klärschlammentsorgungsgebühr für 2010 und Änderung der Satzung  

über die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen 
 

9. Beratung des Wirtschaftsplanentwurfes für das Jahr 2010 
 

      9.  Bekanntgaben und Anfragen 
 

     10. Einwohnerfragestunde 



Gemeindewerke Herscheid 
Abwasser 
83-702-00 V/Gr       Herscheid, 10.11.2009 
 
 
 
 

V o r l a g e 
 

zur Sitzung des Betriebsausschusses am 24.11.2009 
 
 
Abwasserbeseitigung 
hier:  a) Gebührenkalkulation für die Jahre 2007, 2008, 2009 und 2010  
    b) Neufassung der Satzung der Gemeinde Herscheid über die Erhebung von   

     Kanalanschlussbeiträgen, Abwassergebühren und Kostenersatz für  
     Grundstücksanschlüsse 

 
 
 
Darstellung des Sachverhalts 
 
Der Rat der Gemeinde Herscheid hat in seiner Sitzung am 28.04.2008 die Einführung einer 
gesonderten Regenwassergebühr beschlossen. 
Die Gemeindewerke haben daraufhin allen Grundstückseigentümern einen Fragebogen zur 
Ermittlung der versiegelten Flächen zugesandt und die eingegangenen Angaben 
stichpunktartig überprüft und in das Abrechnungssystem übernommen. 
Diejenigen, die sich nicht gemeldet haben, wurden nochmals aufgefordert, die erforderlichen 
Angaben zu machen. Ist auf dieses Erinnerungsschreiben ebenfalls nicht reagiert worden, 
wurde die versiegelte Fläche gemäß § 22 Abs. 3 der Satzung der Gemeinde Herscheid über 
die Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen, Abwassergebühren und Kostenersatz für 
Grundstücksanschlüsse durch die Gemeindewerke geschätzt. 
 
Die Gebührenbescheide sind ab dem Jahr 2007 unter dem Vorbehalt der Nachprüfung erteilt 
worden. Die Berechnungen für 2007 und 2008 erfolgen mit den geprüften Zahlen der 
Jahresabschlüsse, für 2009 mit den Zahlen des genehmigten Wirtschaftsplanes und für 2010 
mit den Zahlen des Wirtschaftsplanentwurfes. 
 
In den neuen Gebührenkalkulationen werden die Kosten der Abwasserbeseitigung nach 
einem Verteilungsschlüssel auf Regen- und Schmutzwasserbeseitigung umgelegt. Grundlage 
für die Berechnung der Schmutzwassergebühren bleibt der Frischwassermaßstab. Die 
Regenwassergebühren bemessen sich auf der Grundlage der Quadratmeter der bebauten 
bzw. überbauten und/oder versiegelten Fläche auf den angeschlossenen Grundstücken, von 
denen Regenwasser abflusswirksam in die gemeindliche Abwasseranlage gelangen kann.  
 
Nach der Kalkulation ergeben sich folgende Gebühren: 
 
2007 
Schmutzwasser: 3,52 €/m³ darin enthalten sind 0,17 €/m³ Schmutzwasserabgabe, 
Schmutzwasser für Mitglieder des Ruhrverbandes: 1,00 €/m³, 
Regenwasser: 0,53 €/m² 
 
2008 
Schmutzwasser: 3,73 €/m³ darin enthalten sind 0,15 €/m³ Schmutzwasserabgabe, 
Schmutzwasser für Mitglieder des Ruhrverbandes: 1,19 €/m³, 
Regenwasser: 0,64 €/m² 



 
2009 
Schmutzwasser: 2,97 €/m³ darin enthalten sind 0,13 €/m³ Schmutzwasserabgabe, 
Schmutzwasser für Mitglieder des Ruhrverbandes: 0,65 €/m³, 
Regenwasser: 0,57 €/m² 
 
2010 
Schmutzwasser: 3,30 €/m³ darin enthalten sind 0,09 €/m³ Schmutzwasserabgabe, 
Schmutzwasser für Mitglieder des Ruhrverbandes: 0,95 €/m³, 
Regenwasser: 0,60 €/m² 
 
Die Schlüssigkeit und Nachvollziehbarkeit, insbesondere die Aufteilung in Schmutz- und 
Regenwasserkosten, der Kalkulationen wurde durch ein Unternehmen für kommunale 
Kalkulationen geprüft. Dabei wurden keine strukturellen Mängel beim Aufbau der 
Gebührenkalkulation festgestellt. 
Aufgrund der Einführung der gesonderten Regenwassergebühr wurde eine Neufassung der 
Satzung der Gemeinde Herscheid über die Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen, 
Abwassergebühren und Kostenersatz für Grundstücksanschlüsse erarbeitet. Die Neufassung 
entspricht der Mustersatzung des Städte- und Gemeindebundes. Eine Gegenüberstellung der 
bisherigen Satzung und der Neufassung ist beigefügt. 
In der Neufassung sind die kalkulierten Gebühren bereits enthalten.  
 
 
 
Beschlussvorschlag zu a) 
 
Der Betriebsausschuss empfiehlt die von der Betriebsleitung vorgelegten 
Gebührenkalkulationen für die Jahre 2007, 2008, 2009 und 2010 und die darin berechneten 
Gebühren: 
 

a) für 2007  
Schmutzwasser: 3,52 €/m³ darin enthalten sind 0,17 €/m³ Schmutzwasserabgabe, 
Schmutzwasser für Mitglieder des Ruhrverbandes: 1,00 €/m³, 
Regenwasser: 0,53 €/m² 

 
b) 2008  

Schmutzwasser: 3,73 €/m³ darin enthalten sind 0,15 €/m³ Schmutzwasserabgabe, 
Schmutzwasser für Mitglieder des Ruhrverbandes: 1,19 €/m³, 
Regenwasser: 0,64 €/m² 

 
c) 2009  

Schmutzwasser: 2,97 €/m³ darin enthalten sind 0,13 €/m³ Schmutzwasserabgabe, 
Schmutzwasser für Mitglieder des Ruhrverbandes: 0,65 €/m³, 
Regenwasser: 0,57 €/m² 

 
d) 2010  

Schmutzwasser: 3,30 €/m³ darin enthalten sind 0,09 €/m³ Schmutzwasserabgabe, 
Schmutzwasser für Mitglieder des Ruhrverbandes: 0,95 €/m³, 
Regenwasser: 0,60 €/m². 

 
Die Gebührenfestsetzungen sind in § 4 Abs. 6, 7 und 11 der Satzung der Gemeinde 
Herscheid über die Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen, Abwassergebühren und 
Kostenersatz für die Grundstücksanschlüsse vorzunehmen.  
 
 
 



Beschlussvorschlag zu b) 
 
Der Betriebsausschuss empfiehlt die Neufassung der Satzung der Gemeinde Herscheid über 
die Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen, Abwassergebühren und Kostenersatz für 
Grundstücksanschlüsse entsprechend dem Entwurf der Betriebsleitung zu beschließen. 
Der Satzungsentwurf ist Bestandteil des Beschlusses. 
 
 
 
Der Betriebsleiter 
   gez. Voit 
 
 
 
 
 
 



Gemeindewerke Herscheid 
Abwasser 
E/83-702-00 V/Gr       Herscheid, 06.11.2009 
 

V o r l a g e 
 

zur Sitzung des Betriebsausschusses am 24.11.2009  
 
Klärschlammentsorgung 
hier: Festsetzung der Klärschlammentsorgungsgebühr für das Jahr 2010 und  
         Änderung der Satzung über die Entsorgung von Grundstücksentwässerungs- 
         anlagen der Gemeinde Herscheid 
 
Darstellung des Sachverhalts 
 
Nach der z. Z. geltenden Gebührensatzung beträgt die Gebühr 56,30 €/m³ entsorgtem 
Klärschlamm. 
Aufgrund der beiliegenden Gebührenkalkulation ist festzustellen, dass eine 
Gebührenerhöhung auf 73,70 €/m³ entsorgter Klärschlammmenge erfolgen soll. 
Für das Jahr 2010 wurde eine Klärschlammmenge von rd. 700 m³ zugrunde gelegt. Unter 
Berücksichtigung der beim Klärkostenbeitrag zu erwartenden Kostenänderung in 2010 und 
der sonstigen voraussichtlichen Kosten ergeben sich im Bereich der Klärschlammentsorgung 
Gesamtkosten in Höhe von 51.600,00 €. Zur Deckung der Kosten von 51.600,00 € müsste 
bei der Klärschlammmenge von rd. 700 m³ ein kostendeckender Betrag von 73,70 €/m³ 
Klärschlammmenge erhoben werden.  
Bei der Berechnung der Klärschlammentsorgungsgebühr wurde des Weiteren wie in den 
Vorjahren der Kostenanteil an dem Klärkostenbeitrag des Ruhrverbandes und der 
Schmutzwasserabgabe zu 50 % nach dem Verhältnis zwischen Abwassermenge der 
Kanalanschlussnehmer am öffentlichen Netz und der Klärschlammmenge sowie 50 % nach 
Einwohnerzahl und Einwohnergleichwerten ermittelt. Dieser Maßstab beteiligt nach Ansicht 
der Betriebsleitung die Benutzer von Kleinkläranlagen und geschlossenen Gruben in einem 
Verhältnis, das dem Anteil des Klärschlammes an der Klärleistung des Ruhrverbandes im 
Verhältnis zur Abwassermenge aus dem Kanalnetz entspricht. 
Bei der Kalkulation der Kosten wurde ein Anteil von 2.984,00 € aus der Kostenunterdeckung 
2007 berücksichtigt. Nach dem Kommunalabgabengesetz sind  Kostenüberdeckungen bzw. 
Kostenunterdeckungen des Vorjahres in den drei folgenden Jahren zu berücksichtigen. 
 
Die Satzung der Gemeinde Herscheid über die Entsorgung von 
Grundstücksentwässerungsanlagen müsste in § 11 entsprechend geändert werden. 
 
Beschlussvorschlag 
 
Der Betriebsausschuss empfiehlt  
a)  die von der Betriebsleitung vorgelegte Kalkulation für die Klärschlammentsorgungsgebühr 
     für das Jahr 2010 und die darin berechnete Gebühr von 73,70 €/m³ Klärschlamm ab dem  
     01.01.2010 und  
b)  die Satzung über die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen in § 11 von  
     56,30 €/m³ auf 73,70 €/m³ zu ändern. 
 
Der Betriebsleiter 
 
      gez. Voit 






	Einladung
	im Bürgersaal des Rathauses Herscheid, 

	Tagesordnung

